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wobei die gespeicherte Referenzkonturfunktion eine...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine 
Vorrichtung zur Kontrolle eines vorgegebenen Über-
wachungsbereichs gemäß Anspruch 1 und Anspruch 
20.

[0002] Beispielsweise in der Baustoffindustrie ist es 
häufig wünschenswert, kontrollieren zu können, ob 
sich in einem Überwachungsbereich bestimmte uner-
wünschte Personen oder Fahrzeuge aufhalten. Da-
neben besteht ein Bedürfnis, Durchgänge oder 
Durchfahrten gegen das Eindringen von Personen 
oder Fahrzeugen in gefährliche Bereiche sichern zu 
können, wobei jedoch ein Passieren von bestimmten 
Personen oder Fahrzeugen weiterhin möglich sein 
soll.

[0003] Grundsätzlich ist es bekannt, zu derartigen 
Kontroll- oder Sicherungszwecken automatische 
Sensorsysteme zu verwenden, die jedoch meist ei-
ner aufwendigen Installation bedürfen und nach kom-
plizierten Kontroll- und Auswerteverfahren arbeiten.

[0004] DE 39 32 844 C2 beschreibt eine Messan-
ordnung zum Orten von in eine beliebige Randform 
aufweisende Ebenen eindringenden Hindernissen. 
Dabei wird mit Sollkonturen gearbeitet, die allerdings 
keine Objektkonturen darstellen. Vielmehr bildet eine 
Sollkontur einen Überwachungsbereich, der perma-
nent daraufhin überprüft wird, ob Objekte eingedrun-
gen sind oder nicht. Insbesondere handelt es sich bei 
der Sollkontur um eine imaginäre Grenze des Über-
wachungsbereiches, die nicht abgetastet wird. Die 
permanent ermittelten Ist-Werte werden fortlaufend 
daraufhin überprüft, ob sie innerhalb des imaginären 
Überwachungsbereiches liegen oder nicht. Jedes 
Objekt, das in diesen Überwachungsbereich ein-
dringt, führt zur Einleitung bestimmter Maßnahmen, 
d. h. eine Unterscheidung zwischen verschiedenen 
Objekten findet nicht statt.

[0005] Auch aus DE 89 12 983 U1 ist eine Anord-
nung zur Raumüberwachung bekannt, mit der ledig-
lich Ist-Profile einzelwertweise mit Soll-Profilen ver-
glichen werden, wobei zwischen unterschiedlichen 
Objekten, die sich innerhalb des überwachten Rau-
mes befinden, nicht unterschieden werden kann.

[0006] Bei dem in DE 36 22 421 C2 beschriebenen 
Verfahren zum Betrieb eines Laserlichtsensors bzw. 
dem für die Durchführung dieses Verfahrens geeig-
neten Laserlichtsensor liefert ein Fotoempfänger ei-
nen Strom, der proportional zur Stärke des von dem 
jeweils zu untersuchenden Objekt reflektierten Lichts 
ist. Zur Objekterkennung wertet der Fotoempfänger 
die Intensität der am Objekt reflektierten Strahlung 
und nicht den Abstand zum Laserlichtsensor aus. 
Ferner werden gemäß der in diesem Dokument be-
schriebenen Lehre keine Konturen bzw. Umrisslinien 

gemessen, sondern es werden die Objekte hinsicht-
lich charakteristischer Merkmale wie beispielsweise 
Bohrungen oder Kanten untersucht.

[0007] DE 44 05 376 C1 betrifft ein Verfahren zum 
Erfassen von Objekten in einem Überwachungsbe-
reich. Bei in diesem Dokument genannten Referenz-
objekten handelt es sich nicht um Objekte, die in ei-
nen gegenständlich begrenzten Überwachungsbe-
reich gelangen können. Vielmehr bilden diese Refe-
renzobjekte selbst eine Begrenzung des jeweiligen 
Überwachungsbereiches.

[0008] Es ist ein Ziel der vorliegenden Erfindung, ein 
einfaches und an die praktischen Gegebenheiten 
problemfrei anpassbares Kontrollverfahren zu schaf-
fen, das dennoch den gestellten Zuverlässigkeitsan-
forderungen in vollem Maße gerecht wird. Weiterhin 
ist es ein Ziel der Erfindung, eine einfach aufgebaute 
und universell einsetzbare Kontroll- und Überwa-
chungsvorrichtung schaffen, die ihren Sicherungs-
zweck zuverlässig erfüllt.

[0009] Zur Lösung dieser Aufgabe ist ein Verfahren 
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie eine Vor-
richtung mit den Merkmalen des Anspruchs 20 vorge-
sehen.

[0010] Nach einer bevorzugten Ausführungsform 
der Erfindung ist vorgesehen, dass eine an die Aus-
werteeinheit angeschlossene Sicherheitseinrichtung 
bei fehlender Übereinstimmung von Abstands- und 
Referenzkonturfunktion ein Warnsignal abgibt und 
bei Übereinstimmung von Abstands- und Referenz-
konturfunktion die Abgabe eines Warnsignals unter-
drückt. Dies ermöglicht eine Kontrolle, ob sich in dem 
erfassten Überwachungsbereich neben den erwarte-
ten und zulässigen Objekten auch andere, uner-
wünschte Objekte aufhalten.

[0011] Wenn nach einer alternativen Ausführungs-
form der Erfindung der Überwachungsbereich durch 
ein Tor oder eine Durchfahrt definiert ist, erfolgt die 
Abtastbewegung vorzugsweise innerhalb eines vor-
gegebenen Winkelbereichs in dieser Überwachungs-
ebene, die durch das Tor bzw. die Durchfahrt festge-
legt ist. Dadurch wird erreicht, dass ein in diese Über-
wachungsebene eintretendes Objekt erfasst und da-
hingehend überprüft wird, ob es mit einer der erwar-
teten, als Referenzkonturfunktionen abgespeicherten 
Objekte übereinstimmt. Wird eine Übereinstimmung 
bzw. Nichtübereinstimmung festgestellt, ist nach der 
Erfindung vorgesehen, dass dies durch die Erzeu-
gung eines Ausgangssignals angezeigt wird. Durch 
das Auftreten eines Ausgangssignals können dann 
weitere Sicherungsmaßnahmen eingeleitet werden, 
beispielsweise die Abgabe eines Warnsignals oder 
die Sperrung der Durchfahrt, sofern es sich bei den 
als Referenzkonturfunktionen gespeicherten Objek-
ten um unzulässige Objekte handelt, oder aber die 
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Öffnung der Durchfahrt, sofern es sich bei den als 
Referenzkonturfunktion gespeicherten Objekten um 
zulässige Objekte handelt.

[0012] Anstelle eines Tores oder einer Durchfahrt 
kann auch im Rahmen des Personenschutzes der 
Zugang zu einer, ein Gefahrpotential darstellenden 
Maschine oder Anlage mittels einem erfindungsge-
mäßen Verfahren überwacht werden. Wenn in die-
sem Fall unzulässige Objekte erkannt werden, erfolgt 
ein Anhalten bzw. Abschalten der Maschine oder An-
lage.

[0013] Obwohl es grundsätzlich möglich ist, dass 
nur bei Bedarf einzelne Abtastbewegungen durchge-
führt werden, ist es bevorzugt, wenn die Abtastbewe-
gung fortlaufend wiederholt wird und die bei jeder Ab-
tastbewegung neu ermittelte Abstandskonturfunktion 
mit der oder den Referenzkonturfunktionen kontinu-
ierlich verglichen wird. Dadurch wird erreicht, dass 
nach jeder Abtastbewegung eine neue Abstandskon-
turfunktion verfügbar ist, die stets das aktuelle Vor-
handensein oder Nichtvorhandensein von zulässigen 
oder nicht zulässigen Objekten im Überwachungsbe-
reich erkennbar werden lässt.

[0014] Indem die ermittelte Abstandskonturfunktion 
jeweils mit einer Vielzahl von gespeicherten Refe-
renzkonturfunktionen verglichen wird, kann erreicht 
werden, dass der Überwachungsbereich auf das Vor-
handensein oder Nichtvorhandensein von verschie-
denen Objekten hin kontrollierbar ist. Handelt es sich 
bei dem Überwachungsbereich um einen zu sichern-
den Durchgangsbereich, ermöglicht die Abspeiche-
rung einer Vielzahl von Referenzkonturfunktionen 
auch, dass das zulässige Eindringen von mehreren 
unterschiedlichen Objekten ohne Abgabe eines 
Warnsignals ermöglicht werden kann.

[0015] Die Anwesenheit oder Abwesenheit von Per-
sonen im Überwachungsbereich lässt sich ermitteln, 
sofern eine der gespeicherten Referenzkonturfunkti-
onen die Kontur einer Person repräsentiert. Dies bie-
tet ganz allgemein den Vorteil, dass Personen von 
Objekten, beispielsweise Fahrzeugen, unterscheid-
bar sind, was bei bestimmten Überwachungszielen 
eine wertvolle Information darstellen kann, insbeson-
dere dann, wenn vorgesehen ist, dass eine an die 
Auswerteeinheit angeschlossene Überwachungsein-
heit bei Auftreten eines bestimmten Auswertesignals 
bestimmte, von der Art des erkannten Objekts abhän-
gige Sicherungsmaßnahmen ergreift.

[0016] Die Abstandsermittlung erfolgt vorzugsweise 
nach dem Laufzeitverfahren, wobei der Abtaststrahl 
von einem Laser erzeugt werden kann.

[0017] Bei einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist vorgesehen, dass der Abtaststrahl von 
zumindest einem in Randnähe angeordneten Spiegel 

umgelenkt wird. Dadurch kann erreicht werden, dass 
der Abtaststrahl den Überwachungsbereich sozusa-
gen aus unterschiedlichen Blickrichtungen abtastet, 
so dass auch die ermittelte Abstandskonturfunktion 
eine aus unterschiedlichen Blickrichtungen aufge-
nommene Objektkontur repräsentiert. Dies ermög-
licht die Unterscheidung von Objekten, deren Kontu-
ren sich aus der Blickrichtung des Abstandssensors 
gleichen und die nur von bestimmten anderen Be-
trachtungsperspektiv aus unterschieden werden kön-
nen.

[0018] Fehler bei der Messwerterfassung lassen 
sich vermeiden, sofern ein Ausgangssignal erst dann 
erzeugt wird, wenn die ermittelte Abstandskontur-
funktion bei aufeinanderfolgenden Abtastbewegun-
gen wiederholt mit einer bestimmten Referenzkontur-
funktion übereinstimmt.

[0019] Da die ermittelte Abstandskonturfunktion ei-
nes Objektes abhängig von der örtlichen Lage des 
Objektes ist, kann es vorteilhaft sein, wenn die Aus-
werteeinheit einer bestimmten Referenzkonturfunkti-
on auch jene Referenzkonturfunktionen zum Ver-
gleich mit der ermittelten Abstandskonturfunktion he-
ranzieht, die sich bei einer angenommenen lagemä-
ßigen Translation der Objektkontur längs der Abtast-
bewegung ergeben. Dadurch kann vermieden wer-
den, dass ein an sich bekanntes, d. h. Referenzkon-
turfunktion abgespeichertes Objekt nur deshalb im 
Überwachungsablauf nicht erkannt wird, weil es sich 
an einer Stelle befindet, an der die gemessene Ab-
standskonturfunktion des Objektes nicht mit seiner 
auf eine andere örtliche Lage des Objektes bezoge-
nen abgespeicherten Referenzkonturfunktion über-
einstimmt.

[0020] Die Vorrichtung zur Kontrolle eines vorgege-
benen Überwachungsbereichs enthält vorzugsweise 
einen als optischen Sensor ausgebildeten Abstands-
sensor.

[0021] Handelt es sich bei dem Überwachungsbe-
reich um eine im wesentlichen rechtwinklige Durch-
fahrt, ist bevorzugt, wenn der Abstandssensor entwe-
der in einem Eckbereich oder mittig am oberen Quer-
träger der Durchfahrt angebracht ist. Wesentlich für 
die Wahl der Lage des Abstandssensors ist grund-
sätzlich die gegenüber dem Überwachungsbereich 
eingenommene günstige Betrachtungsperspektive.

[0022] Bei einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung handelt es 
sich bei dem Abstandssensor um die in der deut-
schen Patentanmeldung P 43 40 756.0 beschriebene 
Laserabstandsermittlungsvorrichtung, und der Offen-
barungsgehalt dieser Anmeldung ist somit Bestand-
teil der vorliegenden Anmeldung.

[0023] Weitere bevorzugte Ausgestaltungen sind in 
3/12



DE 44 11 448 C5    2009.05.14
den Unteransprüchen angegeben.

[0024] Die Erfindung wird nun unter Bezugnahme 
auf die beigefügte Zeichnung beispielhaft beschrie-
ben; in dieser zeigt:

[0025] Fig. 1a, b, c eine erläuternde Darstellung des 
erfindungsgemäßen Kontrollverfahrens und der erfin-
dungsgemäßen Kontrollvorrichtung,

[0026] Fig. 2 eine schematische Darstellung einer 
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Kontroll-
vorrichtung, und

[0027] Fig. 3 ein schematisches Blockschaltbild der 
erfindungsgemäßen Kontrollvorrichtung.

[0028] Nach den Fig. 1a, Fig. 1b und Fig. 1c ist 
eine erfindungsgemäße Kontrollvorrichtung 1 mittig 
an einem oberen Querträger 2 einer Durchfahrt 3 an-
gebracht, die einen vor der Durchfahrt 3 gelegenen, 
der Allgemeinheit zugänglichen Bereich 4 von einem 
hinter der Durchfahrt liegenden, gefährlichen Bereich 
5 trennt. Ebenso wäre es möglich, die Kontrollvorrich-
tung abgehängt am Querträger 2 anzubringen.

[0029] Die Durchfahrten 3 der Fig. 1a, Fig. 1b und 
Fig. 1c unterscheiden sich dadurch, dass die Durch-
fahrt nach der Fig. 1a frei ist, während sich nach 
Fig. 1b im Durchfahrtsbereich ein fahrerloses Schie-
nenfahrzeug 7 und in Fig. 1c eine Person 8 aufhal-
ten.

[0030] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Kon-
trolle der Durchfahrt 3 gegen unbefugtes Eindringen 
in den gefährlichen Bereich 5 funktioniert wie folgt:  
Im Überwachungsbetrieb sendet die Kontrollvorrich-
tung 1 einen in der Ebene der Durchfahrt verlaufen-
den und die gesamte Durchfahrtsebene in einer vor-
gegebenen Abtastbewegung überstreichenden Ab-
taststrahl 6, 6', 6'' aus, der entweder an einer Begren-
zung der Durchfahrt – in den Fig. 1a und Fig. 1c am 
Boden 9 der Durchfahrt – oder ggf. an einem in der 
Durchfahrt befindlichen Objekt – in Fig. 1b dem Last-
gut 10 des Schienenfahrzeugs 7 – reflektiert wird und 
jeweils als Reflexionsstrahl 11, 11', 11'' zu der Kon-
trollvorrichtung 1 zurückläuft.

[0031] Die Kontrollvorrichtung ermittelt in noch im 
folgenden zu beschreibender Weise den Abstand 
des Reflexionspunktes 12, 12', 12'' von der Kontroll-
vorrichtung 1 in Abhängigkeit von der aktuellen 
Strahlrichtung und erstellt so durch Abtastung des 
gesamten 180° Winkelbereiches der Durchfahrt 3
eine Abstandskonturfunktion, die die in der Durch-
fahrt 3 während eines Durchlaufs der vorgegebenen 
Abtastbewegung ermittelte Objektkontur repräsen-
tiert.

[0032] Die ermittelten Abstandskonturfunktionen 

sind jeweils rechts in den Fig. 1a, Fig. 1b und Fig. 1c
dargestellt. Sie repräsentieren die Abstandsinforma-
tion, die vom Abtaststrahl 6, 6', 6'' bei einem Über-
streichen des Durchfahrtbereichs gesammelt wurde. 
Demgemäß repräsentiert die im rechten Teil der 
Fig. 1a dargestellte Abstandskonturfunktion 13 eine 
freie Durchfahrt 3, während die in den Fig. 1b und 
Fig. 1c gezeigten Abstandskonturfunktionen 14 bzw. 
15 die Abstandskontur des jeweiligen sich in der 
Durchfahrt 3 befindlichen Objektes 7, 10 bzw. 8 re-
präsentieren.

[0033] Zur Auswertung der ermittelten Abstands-
konturfunktionen 13, 14, 15 ist eine in Fig. 1 nicht 
dargestellte Auswerteeinheit vorgesehen. In der Aus-
werteeinheit sind als Referenzkonturfunktionen Ab-
standskonturfunktionen von bekannten, zugelasse-
nen Objekten abgespeichert, die zum Eintritt in den 
gefährlichen Bereich 5 zugelassen sind. Die ermittel-
te, die Kontur des aktuell in der Durchfahrt vorhande-
nen Objektes 7, 10 bzw. 8 widerspiegelnde Ab-
standskonturfunktion 13, 14, 15 wird nun fortlaufend 
in der Auswerteeinheit mit den gespeicherten Refe-
renzkonturfunktionen verglichen. Wird beim Ver-
gleich eine Übereinstimmung zwischen der ermittel-
ten Abstandskonturfunktion 13 bzw. 14. bzw. 15 und 
einer der Referenzkonturfunktionen festgestellt, wird 
dies durch die Abgabe eines Freisignals angezeigt. 
Der Betreiber der Kontrollvorrichtung erkennt darauf-
hin, dass es sich bei dem in der Durchfahrt 3 befind-
lichen Objekt 7, 10 oder 8 um ein zugelassenes Ob-
jekt handelt und wird dem Objekt 7, 10 bzw. 8 in die-
sem Fall die Durchfahrt gestatten. Ist hingegen die 
ermittelte Abstandskonturfunktion mit keiner der ge-
speicherten Referenzkonturfunktionen gleich, bleibt 
ein Freigabesignal aus und der Bediener wird das 
sich in der Durchfahrt 3 aufhaltende Objekt 7, 10 bzw. 
8 als unzulässiges Objekt ansehen und daher dessen 
Durchtritt mit geeigneten Mitteln verhindern.

[0034] Wenn anstelle der Durchfahrt 3 der Zugang 
zu einer Maschine bzw. Anlage überwacht wird, kann 
bei Erkennung eines unzulässigen Objektes der Zu-
gang zu der Maschine bzw. Anlage verhindert wer 
und/oder ein Abschalten der Maschine bzw. Anlage 
erfolgen.

[0035] Anstelle des Bedieners kann auch eine Si-
cherheitseinrichtung vorgesehen sein, die je nach 
Vorliegen oder Ausbleiben eines Freisignals geeig-
nete Sicherungsmaßnahmen automatisch ergreift.

[0036] Umgekehrt ist es genauso gut möglich, dass 
die Auswerteeinheit nur dann ein Signal abgibt, wenn 
keine Übereinstimmung zwischen ermittelter Ab-
standskonturfunktion und abgespeicherten Refe-
renzkonturfunktionen vorliegt. In diesem Fall hat das 
Ausgangssignal nicht den Charakter eines Freisig-
nals sondern den eines Warnsignals. Die Abgabe ei-
nes Warnsignals bei fehlender Übereinstimmung zwi-
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schen der Abstandskonturfunktionen des erfassten 
und der zugelassenen Objekte kann insbesondere 
dann von großer Bedeutung sein, wenn mit der Kon-
trollvorrichtung überprüft werden soll, ob sich in ei-
nem festgelegten Überwachungsbereich nur zuge-
lassene Fahrzeuge aufhalten. Gelangt ein nicht zu-
gelassenes Fahrzeug in den Überwachungsbereich, 
wird dies von der Kontrollvorrichtung erkannt und ge-
meldet. Sind beispielsweise nur die in den Fig. 1a
und Fig. 1b dargestellten Abstandskonturfunktionen 
13 und 14 als Referenzkonturfunktionen gespeichert 
und tritt in den Überwachungsbereich, in dem sich 
aus Sicherheitsgründen nur Fahrzeuge aufhalten sol-
len, eine Person 8 mit einer Abstandskonturfunktion 
15 nach Fig. 1c ein, so erfolgt die Abgabe eines 
Warnsignals, wodurch die Person 8 auf die Gefähr-
lichkeit ihrer Situation hingewiesen wird. Entspre-
chend kann bei Überwachung des Zugangs zu einer 
gefährlichen Maschine und/oder Anlage ein Abschal-
ten oder Anhalten der Maschine bzw. Anlage erfol-
gen.

[0037] Darüberhinaus ermöglicht die erfindungsge-
mäße Kontrollvorrichtung auch die Unterscheidung 
von verschiedenen zugelassenen Objekten, indem 
jeder abgespeicherten Referenzkonturfunktion ein 
bestimmtes Ausgangssignal zugeordnet ist. Sind bei-
spielsweise die Abstandskonturfunktionen 14 und 15
jeweils als Referenzkonturfunktionen abgespeichert, 
so stellt sowohl das Schienenfahrzeug 7, 10 als auch 
die Person 8 ein zugelassenes Objekt im Sinne des 
erfindungsgemäßen Verfahrens dar. Dennoch kann 
zwischen diesen Objekten 7, 10 und 8 unterschieden 
werden, da bei Übereinstimmung der ermittelten Ab-
tastkonturfunktion mit der Referenzkonturfunktion 
entsprechend 14 ein anderes Ausgangssignal er-
zeugt wird, als dies bei Übereinstimmung der ermit-
telten Abstandskonturfunktion mit der Referenzkon-
turfunktion entsprechend 15 der Fall ist.

[0038] Ferner ist es prinzipiell auch möglich, statt 
zugelassener Objekte nicht zugelassene Objekte als 
Referenzkonturfunktionen abzuspeichern. Voraus-
setzung hierfür ist allerdings, dass die Objektkontu-
ren der nicht zugelassenen Objekte bekannt ist. Soll 
beispielsweise der Aufenthalt von Fahrzeugen aller 
Art in einem Überwachungsbereich gestattet, der Zu-
tritt von Personen jedoch verboten sein, so kann die 
der Abstandskonturfunktion 15 entsprechende Refe-
renzkonturfunktion als einzige Referenzkonturfunkti-
on in der Auswerteeinheit abgespeichert sein. Wird 
dann im Kontrollablauf eine Person 8 erfasst, be-
merkt die Auswerteeinheit das Übereinstimmen der 
ermittelten Abstandskonturfunktion mit der gespei-
cherten Referenzkonturfunktion und meldet dies 
durch Abgabe eines geeigneten Warnsignals.

[0039] In Fig. 2 ist eine Weiterbildung des in Fig. 1
gezeigten Ausführungsbeispiels der Erfindung dar-
gestellt. Ähnlich wie in Fig. 1 ist die Kontrolleinrich-

tung 21 mittig am oberen Querträger 22 einer Durch-
fahrt 23 angebracht. Im Unterschied zur Ausfüh-
rungsform nach Fig. 1 sind in den Eckbereichen der 
Durchfahrt 23 jedoch zusätzlich gegen die Vertikal-
richtung geneigte Umlenkspiegel 24 und 25 vorhan-
den.

[0040] Ein in einem zentralen Winkelbereich β mit 
vertikaler Winkelhalbierenden verlaufender Abtast-
strahl 26 trifft wie in Fig. 1 auf eine Begrenzung der 
Durchfahrt 23 auf. Demgegenüber trifft ein in dem 
oberhalb des Winkelbereichs β liegenden Winkelbe-
reich α verlaufender Abtaststrahl 27 auf den Umlenk-
spiegel 25 auf und wird von dort wie in Fig. 2 gezeigt 
als umgelenkter Abtaststrahl 28 zurückgeworfen.

[0041] Zur Erläuterung des Kontrollverfahrens nach 
der Fig. 2 wird im folgenden der auf dem umgelenk-
ten Abtaststrahl 28 liegende Punkt 29 betrachtet.

[0042] Wie aus Fig. 2 ersichtlich kann der Punkt 29
auch von einem direkten, d. h. nicht umgelenkten, im 
Winkelbereich β verlaufenden Abtaststrahl 30 getrof-
fen werden. Der Punkt 29 kann also je nach Abstrah-
lungswinkel der Kontrollvorrichtung auf zwei ver-
schiedenen Lichtwegen 27, 28 bzw. 30 erreicht wer-
den.

[0043] Allgemein können alle Punkte, die in dem 
einfach schraffierten Bereich 31 liegen, nur direkt und 
damit auf einem Wege erreicht werden, während die 
in den seitlichen, doppelschraffierten Bereichen 32, 
33 liegende Punkte jeweils auf zwei Lichtwegen er-
reichbar sind und die im dreifach schraffierten Be-
reich 34 liegenden Punkte sowohl direkt als auch 
über beide Umlenkspiegel 24, 25, d. h. auf drei ver-
schiedenen Lichtwegen erreichbar sind.

[0044] Die in der Fig. 2 dargestellte Ausführungs-
form der Erfindung bietet den Vorteil, dass eine bei ei-
nem 180° Schwenk über die Winkelbereiche α, β, δ
gemessene Abstandskonturfunktion in der Regel 
mehr Objektinformation enthält, a dies bei der in 
Fig. 1 dargestellten Anordnung der Fall ist. Befindet 
sich der Punkt 29 beispielsweise an der Seitenwand 
eines gedachten, mit strichpunktierten Linien einge-
zeichneten Objekts 35, so wird deutlich, dass der 
Punkt 29 über den direkten Abtaststrahl 30 nicht er-
reichbar ist, da dieser Strahl 30 im Punkt 36 an der 
Oberfläche des gedachten Objektes 35 zurückge-
worfen würde. Über den Spiegel 25 kann der Punkt 
29 jedoch dennoch erreicht und sein Abstand be-
stimmt werden.

[0045] Analoge Verhältnisse liegen für die auf den 
Umlenkspiegel 24 gerichteten Strahlwege im Winkel-
bereich δ vor.

[0046] Auf diese Weise kann das gedachte Objekt 
35 sozusagen aus verschiedenen Blickrichtungen 
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betrachtet werden: Dies ermöglicht, auch Objektkon-
tur an den Seitenflächen des Objektes 35 zu ermit-
teln. Dadurch wird erreicht, dass Objekte, die vom 
Winkelbereich β aus gesehen eine ähnliche Objekt-
kontur aufweisen, trotzdem unterschieden werden 
können, sofern sie an über die Spiegel 24, 25 erreich-
baren Flächen eine unterschiedliche Formgebung 
aufweisen.

[0047] Neben der in Fig. 2 gezeigten Ausführungs-
form ist es auch möglich, Umlenkspiegel in den Sei-
tenwänden der Durchfahrt 23 anzuordnen und wei-
terhin kann vorgesehen sein, neben planen Umlenk-
spiegeln auch sphärische oder zylindrische Spiegel 
einzusetzen. Die Kontrollvorrichtung 1 muss nicht am 
oberen Querträger 22 angebracht sein, sondern kann 
beispielsweise auch in einem der Eckbereiche oder 
an einer Seitenwand angeordnet sein. Ferner ist es 
möglich, mehrere Kontrollvorrichtungen, beispiels-
weise in jedem Eckbereich eine, vorzusehen, wo-
durch ebenfalls erreicht wird, dass ein sich im Über-
wachungsbereich befindliches Objekt von verschie-
denen Blickrichtungen aus gesehen werden kann.

[0048] Nach Fig. 3 besteht eine erfindungsgemäße 
Kontrollvorrichtung 41 aus einem Sender 42, der ei-
nen Abtaststrahl 43 unter einer vorgebbaren Rich-
tung Θ in einen Überwachungsbereich aussendet. 
Die Größe Θ repräsentiert hier allgemein eine belie-
bige, beispielsweise in Polarkoordinaten angebbare 
Raumrichtung. Handelt es sich bei dem Überwa-
chungsbereich wie in den Fig. 1 und Fig. 2 um eine 
Ebene, ist Θ als Winkel aufzufassen.

[0049] Der Abtaststrahl 43 trifft in einem Punkt 44
auf ein Objekt 45 auf und wird von dort in einem Re-
flexionsstrahl 46 zu einem Empfänger 47 der Kon-
trollvorrichtung 41 reflektiert. Abtaststrahl 43 und Re-
flexionsstrahl 46 verlaufen in der Praxis kolinear und 
sind lediglich zur besseren Unterscheidung in Fig. 3
parallel beabstandet gezeichnet.

[0050] Sender 42 und Empfänger 47 sind mit einer 
Steuerstufe 48 verbunden, die einerseits dazu dient, 
den Abtaststrahl 43 entlang der vorbestimmten, um-
laufenden Abtastbewegung zu führen und die ande-
rerseits in Verbindung mit dem Sender 42 und dem 
Empfänger 47 dazu ausgelegt ist, die richtungsab-
hängigen Abstandswerte A(Θ) des Reflexionspunk-
tes 44 vom Sender 42 zu ermitteln. Sender 42, Emp-
fänger 47 und Steuerstufe 48 bilden zusammen den 
Abstandssensor 49.

[0051] Bei dem Abstandssensor 49 kann es sich 
beispielsweise um die in der deutschen Patentanmel-
dung P 43 40 756.0 beschriebene Laserabstandser-
mittlungsvorrichtung handeln. In diesem Fall ist der 
Sender 42 als optischer Sender und der Empfänger 
47 als Photoempfänger ausgebildet, und die Ermitt-
lung des Abstandes zwischen Reflexionspunkt 44

und dem Sender 42 erfolgt nach dem Licht-Im-
puls-Laufzeitverfahren. Grundsätzlich können zur 
Abstandsmessung jedoch auch andere Sender und 
Empfänger herangezogen werden, wobei es lediglich 
darauf ankommt, dass die Steuerstufe 48 an ihrem 
Ausgang 50 ein richtungsabhängiges Abstandssignal 
A(Θ) bereitstellt.

[0052] Komparator 52 und Speicher 55 bilden zu-
sammen die Auswerteeinheit 70. Die während einzel-
ner Abtastbewegungen ermittelten, jeweils eine Ab-
standskonturfunktion definierenden Abstandssignale 
A(Θ) werden einem Eingang 51 eines Komparators 
52 zugeführt. Am anderen Eingang 53 des Kompara-
tors 52 ist der Ausgang 54 eines Speichers 55 ange-
schlossen. Im Speicher 55 sind n vorgegebene Refe-
renzkonturfunktionen R1(Θ), ..., Rn(Θ) abgespeichert, 
die jeweils die winkelabhängigen Abstandskonturda-
ten der vorgegebenen, zulässigen Objekte 1 bis n 
enthalten.

[0053] Wie bereits zu Fig. 1 und Fig. 2 erwähnt, 
wird am Ausgang 56 des Komparators 52 beispiels-
weise genau dann ein Ausgangssignal 57 erzeugt, 
wenn die ermittelte Abstandskonturfunktion A(Θ) mit 
keiner der im Speicher vorhandenen Referenzkontur-
funktionen R1(Θ), ..., Rn(Θ) übereinstimmt. Das Aus-
gangssignal 57 wird einer Sicherheitseinrichtung 58
zugeleitet, die nachfolgenden Einrichtungen geeig-
nete Steuersignale 59, 60 und 61 zur Verfügung 
stellt.

[0054] Das Durchlaufen der vorgegebenen Abtast-
bewegung erfolgt mit hoher Geschwindigkeit, was 
bewirkt, dass sich auch verhältnismäßig rasch bewe-
gende Objekte 45 in dem Sinne als quasistationär er-
fasst werden, dass in aufeinanderfolgenden Abtast-
bewegungen ermittelte Abstandskonturfunktionen 
einander im Rahmen vorgegebener Toleranzgrenzen 
gleichen. Zur Unterdrückung von Fehlmessungen 
kann der Komparator 52 daher so ausgelegt sein, 
dass ein Ausgangssignal 57 erst dann erzeugt wird, 
wenn die Abstandskonturfunktionen A(Θ) auch nach 
mehrfachen Durchlaufen der vorgegebenen Abtast-
bewegung nicht mit einem der gespeicherten Refe-
renzkonturfunktionen R1(Θ), ..., Rn(Θ) übereinstim-
men.

[0055] Ferner ist es möglich, in nicht dargestellter 
Weise zwischen Speicherausgang 54 und Kompara-
toreingang 53 eine Transformationsstufe vorzuse-
hen, über die dem Komparator 52 nicht nur die abge-
speicherten Referenzkonturfunktionen R1(Θ), ..., 
Rn(Θ), sondern zusätzlich auch Sätze von zugehöri-
gen transformierten Referenzkonturfunktionen zur 
Verfügung gestellt werden. Werden beispielsweise 
zu jeder Referenzkonturfunktion Ri(Θ); i = 1, ..., n in 
der Transformationsstufe 62 diejenigen Referenz-
konturfunktionen erzeugt, die aus einer transversalen 
Verschiebung der Kontur des Referenzobjektes her-
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vorgehen, wird das Kontrollsystem unempfindlich ge-
gen eine lagemäßige Translations des abgetasteten 
Objektes 45 längs der Abtastbewegung.

[0056] Obgleich es grundsätzlich nicht notwendig 
ist, dass Sender 42 und Empfänger 47 wie in Fig. 4
dargestellt an ein und demselben Ort und vorzugs-
weise in einem gemeinsamen Gehäuse unterge-
bracht sind, ist diese Ausführungsform jedoch aus 
Gründen der Kompaktheit des Abstandssensors 49
bevorzugt.

[0057] Wenn mehrere Abstandssensoren 49 mit zu-
gehörigen Speichern 55 und Komparatoren 52 zur 
Kontrolle des gleichen Überwachungsbereiches vor-
gesehen sind, können die Ausgänge 56 der verschie-
denen Komparatoren 52 sowohl über eine UND-Lo-
gik als auch eine ODER-Logik mit der Sicherheitsein-
richtung 58 verbunden sein. Dadurch können auch 
komplexe Überwachungsabläufe kontrolliert und die 
Redundanz des Gesamtsystems erhöht werden.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Kontrolle eines vorgegebenen 
Überwachungsbereichs,  
wobei zumindest ein insbesondere in Randnähe des 
Überwachungsbereichs vorgesehener Abstandssen-
sor einen Abtaststrahl aussendet, den an Begrenzun-
gen des Überwachungsbereichs und/oder an im 
Überwachungsbereich befindlichen Objekten reflek-
tierten Abtaststrahl empfängt und ein den Abstand 
des Reflexionspunktes des Abtaststrahls vom Ab-
standssensor repräsentierendes Abstandssignal so-
wie ein die Richtung des Abtaststrahls repräsentie-
rendes Richtungssignal ermittelt,  
wobei der Abtaststrahl den Überwachungsbereich in 
einer bestimmten Abtastbewegung überstreicht und 
dabei seine Richtung ändert,  
wobei die Abtastbewegung innerhalb eines vorgege-
benen Winkelbereichs in der durch einen zweidimen-
sionalen Überwachungsbereich festgelegten Über-
wachungsebene, in welche die Objekte eintreten, er-
folgt,  
wobei die während der Abtastbewegung ermittelten 
Abstandssignale und Richtungssignale eine Ab-
standskonturfunktion definieren,  
wobei eine an den Abstandssensor angeschlossene 
Auswerteeinheit die ermittelte Abstandskonturfunkti-
on mit zumindest einer gespeicherten Referenzkon-
turfunktion vergleicht und ein Ausgangssignal er-
zeugt, sofern die ermittelte Abstandskonturfunktion 
und die Referenzkonturfunktion insbesondere im 
Rahmen vorgegebener Toleranzgrenzen überein-
stimmen bzw. nicht übereinstimmen, und  
wobei die gespeicherte Referenzkonturfunktion eine 
erwartete, innerhalb des Überwachungsbereiches 
liegende Abstandskontur eines in die Überwa-
chungsebene eintretenden Objekts repräsentiert.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Abtastbewegung in der durch ein 
Tor oder eine Durchfahrt definierten Ebene erfolgt.

3.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass eine an die Auswerte-
einheit angeschlossene Sicherheitseinrichtung bei 
fehlender Übereinstimmung von Abstands- und Re-
ferenzkonturfunktion ein Warnsignal abgibt und bei 
Übereinstimmung von Abstands- und Referenzkon-
turfunktion die Abgabe eines Warnsignals unter-
drückt.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass eine an die Auswerte-
einheit angeschlossene Sicherheitseinrichtung bei 
Übereinstimmung von Abstands- und Referenzkon-
turfunktion ein Warnsignal abgibt und bei fehlender 
Übereinstimmung von Abstands- und Referenzkon-
turfunktion die Abgabe eines Warnsignals unter-
drückt.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ab-
tastbewegung fortlaufend wiederholt wird und die bei 
jeder Abtastbewegung neu ermittelte Abstandskon-
turfunktion mit der oder den Referenzkonturfunktio-
nen verglichen wird.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Re-
ferenzkonturfunktion die Kontur einer Person im 
Überwachungsbereich repräsentiert.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Re-
ferenzkonturfunktion die Kontur eines Fahrzeuges im 
Überwachungsbereich repräsentiert.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ab-
standskonturfunktion jeweils mit einer Vielzahl von 
gespeicherten Referenzkonturfunktionen verglichen 
wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeder Referenzkonturfunktion ein be-
stimmtes Ausgangssignal zugeordnet ist.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 8 oder 
9, dadurch gekennzeichnet, dass eine an die Aus-
werteeinheit angeschlossene Überwachungseinheit 
bei Auftreten eines bestimmten Ausgangssignals be-
stimmte, von der Art des erkannten Objektes abhän-
gige Sicherungsmaßnahmen ergreift.

11.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ab-
standsmessung nach dem Licht-Impuls-Laufzeitver-
fahren erfolgt.
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12.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ab-
taststrahl von einem Laser erzeugt wird.

13.  Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 
12, dadurch gekennzeichnet, dass der Abtastwinkel-
bereich etwa 180° beträgt.

14.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ab-
taststrahl von zumindest einem in Randnähe des 
Überwachungsbereichs angeordneten Umlenkspie-
gel umgelenkt wird.

15.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ab-
taststrahl unter einem ersten Winkelbereich α auf ei-
nen in einem oberen Eckbereich einer im wesentli-
chen rechtwinkligen Durchfahrt angebrachten ersten 
Umlenkspiegel und unter einem zweiten Winkelbe-
reich δ auf einen im anderen oberen Eckbereich der 
Durchfahrt angebrachten Umlenkspiegel auftrifft und 
in einem Zwischenwinkelbereich β nicht umgelenkt 
wird.

16.  Verfahren nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass α = δ gilt.

17.  Verfahren nach einem der Ansprüche 15 oder 
16, dadurch gekennzeichnet, dass α + β + δ = 180°
gilt.

18.  Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 
17, dadurch gekennzeichnet, dass das Ausgangssig-
nal erst dann erzeugt wird, wenn die ermittelte Ab-
standskonturfunktion bei aufeinanderfolgenden Ab-
tastbewegungen wiederholt mit einer bestimmten 
Referenzkonturfunktion übereinstimmt.

19.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
werteeinheit neben der eine bestimmte Objektkontur 
repräsentierenden Referenzkonturfunktion auch jene 
Referenzkonturfunktionen zum Vergleich mit dem 
Abstandskontursignal heranzieht, die sich bei einer 
angenommenen lagemäßigen Translation der Ob-
jektkontur längs der Abtastbewegung ergeben.

20.  Vorrichtung zur Kontrolle eines vorgegebe-
nen Überwachungsbereichs, insbesondere zur Aus-
führung des Verfahrens nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,  
wobei die Vorrichtung zumindest einen Abstandssen-
sor (49) mit einem Sender (42), der einen Abtast-
strahl (6, 6', 6''; 26, 27, 30; 43) aussendet, und einem 
Empfänger (47) aufweist, der den an Begrenzungen 
des Überwachungsbereichs und/oder an im Überwa-
chungsbereich befindlichen Objekten (7, 10; 8; 35; 
45) reflektierten Abtaststrahl (6, 6', 6''; 26, 27, 30; 43) 
empfängt, und ein den Abstand des Reflexionspunk-

tes (12, 12', 12''; 20, 36, 44) des Abtaststrahls (6, 6', 
6''; 26, 27, 30; 43) vom Abstandssensor (49) reprä-
sentierendes Abstandssignal (A) sowie ein die Rich-
tung des Abtaststrahls (6, 6', 6''; 26, 27, 30; 43) reprä-
sentierendes Richtungssignal (Θ) ermittelt,  
wobei der Abtaststrahl den Überwachungsbereich in 
einer bestimmten Abtastbewegung überstreicht und 
dabei seine Richtung ändert,  
wobei die Abtastbewegung innerhalb eines vorgege-
benen Winkelbereichs in der durch einen zweidimen-
sionalen Überwachungsbereich festgelegten Über-
wachungsebene, in welche die Objekte eintreten, er-
folgt,  
wobei die während der Abtastbewegung ermittelten 
Abstandssignale (A) und Richtungssignale (Θ) eine 
Abstandskonturfunktion (A(Θ)) definieren,  
wobei an den Abstandssensor (49) eine Auswerte-
einheit (70) angeschlossen ist, die einen Speicher 
(55), in dem zumindest eine eine erwartete Objekt-
kontur repräsentierende Referenzkonturfunktion 
(R(Θ)) gespeichert ist, sowie einen Komparator (52) 
aufweist, der die ermittelte Abstandskonturfunktion 
(A(Θ)) mit der gespeicherten Referenzkonturfunktion 
(R(Θ)) vergleicht und ein Ausgangssignal (57) er-
zeugt, sofern die ermittelte Abstandskonturfunktion 
(A(Θ)) und die Referenzkonturfunktion (R(Θ)) insbe-
sondere im Rahmen vorgegebener Toleranzgrenzen 
übereinstimmen bzw. nicht übereinstimmen, und  
wobei die gespeicherte Referenzkonturfunktion eine 
erwartete, innerhalb des Überwachungsbereichs lie-
gende Abstandskontur eines in die Überwachungse-
bene eintretenden Objekts repräsentiert.

21.  Vorrichtung nach Anspruch 20, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Abstandssensor (49) als op-
tischer Sensor ausgebildet ist.

22.  Vorrichtung nach Anspruch 20 oder 21, da-
durch gekennzeichnet, dass der Abstandssensor 
(49) in einem Eckbereich einer im wesentlichen 
rechtwinkligen Durchfahrt (3; 23) angebracht ist.

23.  Vorrichtung nach Anspruch 20 oder 21, da-
durch gekennzeichnet, dass der Abstandssensor 
(49) mittig am oberen Querträger (2, 22) einer Durch-
fahrt angebracht ist.

24.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 20 bis 
23, dadurch gekennzeichnet, dass in Randnähe des 
Überwachungsbereichs zumindest ein bei auftreffen-
dem Abtaststrahl (27) diesen umlenkenden Spiegel 
(24, 25) angebracht ist.

25.  Vorrichtung nach Anspruch 24, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der oder die Spiegel (24, 25) als 
Zylinderspiegel oder sphärische Spiegel ausgebildet 
sind.

26.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 20 bis 
25, dadurch gekennzeichnet, dass Sender (42) und 
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Empfänger (47) des Abstandssensors (49) in einem 
gemeinsamen Gehäuse angeordnet sind.

27.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 20 bis 
26, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem 
Abstandssensor (49) um die in der deutschen Paten-
tanmeldung P 43 40 756.0 beschriebene Laserab-
standsermittlungsvorrichtung handelt.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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